
20. JANUAR 2012 BAUERNZEITUNG 3

.......

REKLAME

    

PRESSESTIMMEN

Wildschwein-Population
soll tief gehalten werden

Die «SonntagsZeitung» brachte
einen Bericht über die Wild-
schweine. Im Wald gelten sie als
wichtiger Teil des Ökosystems.
Sie lockern den Boden und ver-
breiten Pflanzensamen. In der
Schweiz schwankt die Zahl laut
«SonntagsZeitung» zwischen
5000 und 10 000 Tieren. Denn
die Jäger hielten der Landwirt-
schaft zuliebe die Bestände in
den meisten Regionen auf tiefem
Niveau. Künftig sollen mit der
Jagd nicht nur die Bestände klein
gehalten werden, sondern auch
das Raumverhalten der Wild-
schweine gesteuert werden.
Deshalb dürften Jungtiere aus-
serhalb des Waldes ganzjährig
geschossen werden. BauZ

Biolandwirtschaft und
modernste Technik 

Der «Bund» stellte den Greyerzer
Biobauern und Agronomen Cyril
de Poret vor, für den sich Bio-
landwirtschaft und modernste
Technik nicht ausschliessen. In
seinem Stall melkt ein Roboter
80 Kühe, die pro Jahr eine halbe
Million Kilo Biomilch produzie-
ren. Dank dem Melkroboter hat
de Poret mehr Zeit. Er führt sei-
nen Betrieb in einem 50-Pro-
zent-Pensum und geht einem
Nebenerwerb bei der fenaco
nach. Ihn ärgert die Diskussion
über angebliche Qualitätsmän-
gel von Milch, die Roboter ge-
molken haben. Seit er einen Mel-
kroboter habe, sei die Milchqua-
lität sogar gestiegen, wird er im
«Bund» zitiert. BauZ

BAUERNZEITUNG: Die Wieder-
einführung der Exportbeiträge
für Zucht- und Nutzvieh ist im
Parlament, genauer gesagt im
Ständerat in der Wintersession
im Dezember gescheitert. Läuft
der Viehexport trotzdem weiter? 
PETER BOSSHARD: Ehrlich ge-
sagt haben wir nach wie vor die-
selben Probleme wie seit dem
Stopp der Beiträge Anfang 2010.
Das Nutzvieh ist vor allem aus-
serhalb der EU-Länder sehr 
gesucht. Aber weil der Euro-
Wechselkurs mit Fr. 1.20 immer
noch zu tief ist, können wir mit
unserem Zuchtvieh auf den 
ausländischen Märkten preis-
lich nicht ganz mithalten.
Deutschland und Österreich 
exportieren wie wild, in Deutsch-
land waren zum Jahresende 
die Holsteinrinder sehr rar auf 
dem Markt. Im Herbst 2010 wur-
den für Exportrinder in Öster-
reich bis 3000 Euro oder umge-
rechnet 3600 Franken bezahlt,
vor allem als Folge der sehr gros-
sen Nachfrage aus der Türkei. 
Inzwischen ist das Preisniveau
gesunken. 

Was kostet ein Holsteinrind
heute in Deutschland? 
BOSSHARD: So um die 1800
Euro je Stück. Der Ankaufspreis
ab Stall für Exportrinder liegt je-

doch zwischen 1600 und 1800
Euro je trächtiges Rind. Das sind
zwar gute Preise, aber für
Schweizer Vieh reicht es preis-
lich noch nicht zum Export.

Im vergangenen Jahr hat die
Schweiz bis November 368 Stück
Nutzvieh exportiert, davon 250
Milchviehrinder zu einem
durchschnittlichen Wert von 
2640 Franken. Das sind 400
Franken mehr als im Jahr 2010.
Sind das nicht gute Nachrich-
ten? 

BOSSHARD: Das zeigt, dass vor
allem Zuchttiere im oberen
Preissegment exportiert werden.
Zudem sind die Käufer im Aus-
land bereit, für ein qualitativ gu-
tes Schweizer Rind 200 Euro
mehr als für ein deutsches oder
österreichisches Rind zu bezah-
len. Leider reicht das in dem
meisten Fällen noch nicht, wir
können bei Durchschnittsware
preislich nicht mithalten.  

Dafür wird die Schweiz zum
Rindvieh-Importland. Waren es

2009 noch rund 890 Zuchttiere,
so sind es bis November 2011
schon 1212 reinrassige Import-
rinder, dazu kommen noch 43
Kreuzungsrinder. Warum steigt
der Import? 
BOSSHARD: Das sind vor allem
Fleischrassentiere, denn die sind
sehr gefragt. In der Schweiz
wachsen die Mutterkuhbestän-
de nach wie vor kräftig. Die gute
Nachfrage zeigen auch die Zu-
schlagspreise für die Importkon-
tingente. Bezahlte man 2009 im
Schnitt noch 60 bis 160 Franken,
um ein Zuchttier zum Vorzugs-
zoll zu importieren, waren es in
der ersten Tranche des laufen-
den Jahres schon 549 Franken je
Tier.  

Wie steht es mit der Förderung
des Exports durch den Bund? 
BOSSHARD: Einzig gezielte Mar-
ketingmassnahmen für Schwei-
zer Genetik im Ausland werden
noch subventioniert.  

Gibt es eventuell eine landwirt-
schaftsinterne Branchenlösung
zur Förderung des Viehexports? 
BOSSHARD: Ich möchte dazu
nur sagen, dass innerhalb der
Branche die Meinungen über
 eine Subventionierung des
Zucht- und Nutzviehexports ge-
teilt sind.  Interview Hans Rüssli

Nur noch Qualität hat Chancen
Viehexport / Die Wiedereinführung der Exportbeiträge für Zucht- und Nutzvieh 

ist gescheitert. Peter Bosshard, Geschäftsführer Viehhändlerverband, erläutert die Lage.

Peter Bosshard. (Bild zVg)

4 Millionen fehlen
Die Beihilfen für Viehexporte
waren auf Anfang 2010 im Hin-
blick auf einen Abschluss der
Doha-Runde der Welthandels-
organisation aufgehoben wor-
den. Mit verschiedenen Vor-
stössen versuchte der ehemali-
ge St. Galler SVP-Nationalrat
Elmar Bigger die Wiedereinfüh-
rung zu erwirken. Eine vom Na-
tionalrat erarbeitete Gesetzes-
änderung sah Exportbeihilfen
ab 2012 im Umfang von 4 Mio
Franken vor. Der Ständerat trat
aber im Dezember 2011 nicht
auf die Vorlage ein, womit sie
erledigt war. BauZ

Der Ansturm zeigt, dass viele
Grundeigentümer stark verunsi-
chert sind. Aus den in den letzten
Tagen intensiven Telefonanfra-
gen sind die wichtigsten nachfol-
gend zusammengefasst. Dies im
Wissen, dass die Praxis in den
einzelnen Kantonen noch nicht
gefestigt ist und auf pragmati-
sche, praktikable Umsetzung ge-
hofft wird.

Bin ich nun als Landwirt einer
Kleinliegenschaft betroffen?

Die Abgrenzung des Bundes-
gerichts stellt auf die Unterstel-
lung unter den Geltungsbereich
des BGBB ab (→ Beratungsartikel
S . . .). Ein landwirtschaftlicher
Betrieb, der kein Gewerbe mehr
ist, untersteht nach wie vor dem
BGBB, und damit dürften sie nicht
betroffen sein. Vorsicht ist aber
dann geboten, wenn ein Teil in
der Bauzone liegt oder z. B. das
Wohnhaus abparzelliert und aus
dem Geltungsbereich des BGBB
entlassen werden sollte. 

Kann ich den Gewinn inves-
tieren und eine Ersatzbe -
schaffung geltend machen?

In Kantonen mit dem dualisti-
schen System (LU, OW, GL, ZG,
FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG,
VD, VS und NE) sollte dies mög-
lich sein, denn Gewinne aus der
Veräusserung von betriebsnot-
wendigen Anlagevermögen kön-
nen innert angemessener Frist
wieder in solches investiert wer-
den (Art. 8 Abs. 4 StHG). Die Ein-
kommenssteuer wird damit auf-
geschoben.

In Kantonen mit dem monisti-
schen System  (ZH, BE, UR, SZ,
NW, BS, BL, TG, TI, JU) muss die
Grundstückgewinnsteuer aufge-
schoben werden. Dies ist nach
dem Gerichtsurteil nun fraglich,
denn Art. 12 Abs. 3 lit. d StHG
sieht die Ersatzbeschaffung beim
Verkauf von landwirtschaftlichen
Grundstücken vor. Ob die Kanto-
ne nun hier eine grosszügigere
Haltung einnehmen als das Bun-
desgericht, bleibt abzuwarten 

Künftig soll ein Teil meiner
Liegenschaft in die Bauzone
eingezont werden. Kann ich
steuerlich etwas unterneh-
men?

Es bleibt in Ihrem Fall abzuklä-
ren, ob Sie vor der Einzonung das
betreffende Grundstück in das
Privatvermögen überführen kön-
nen und so die Einkommenssteu-
er bis zum landwirtschaftlichen
Verkehrswert entrichten, den
künftigen Gewinn aber mit der
Grundstückgewinnsteuer abrech-
nen können. Dass dies nicht so
einfach ist, wie es aussieht, liegt
auf der Hand. Neben der Steuer-
behörde müsste auch das Land-
wirtschaftsamt die Zerstückelung
im Voraus bewilligen.

Meine Gebäude liegen in der
Kernzone. Kann ich noch et-
was unternehmen?

Solange Sie einen landwirt-
schaftlichen Betrieb weiterfüh-
ren und keine Parzellierung vor-
nehmen, ist davon auszugehen,
dass diese Gebäude zum be-
triebsnotwendigen Umschwung
gehören und damit dem BGBB un-
terstellt bleiben. Damit passiert
vorerst nichts. Im Zeitpunkt der
Parzellierung oder der Entlassung
aus dem BGBB ist in Kantonen
mit dem dualistischen System
mit Steuern in Folge Überführung
in das Privatvermögen zu rech-
nen.

Kann ich die voraussichtli-
chen Einkommenssteuern
vermindern?

Dies können Sie mit den übli-
chen Planungsinstrumenten. Im
Vordergrund stehen die Abrech-
nung als Liquidationsgewinn-
steuer in Folge Aufgabe der
Selbstbewirtschaftung nach dem
Alter von 55 Jahren, der Einkauf
in die Pensionskasse, die Gel-
tendmachung einer Ersatzbe-
schaffung und die Verrechnung
mit übrigen Verlusten aus der
selbständigen Erwerbstätigkeit. 

Martin Würsch, Leiter SBV 
Treuhand und Schätzungen

Fragen und Antworten

BRUGG � Der Artikel «Schock
für Baulandbauern» in der letz-
ten Ausgabe dieser Zeitung zum
Bundesgerichtsentscheid (Bger
2C_11/2011 vom 2. Dezember
2011) hat unzähligen Landwir-
ten schlaflose Nächte bereitet.
Höchste Zeit zu sagen, wer ge-
nau betroffen ist.

Diese Landwirte und
Grundstücke sind betroffen

Der Gewinn aus Landverkäu-
fen wird dann mit der Einkom-
menssteuer erfasst, wenn das
Grundstück die Anforderun-
gen an ein steuerlich privilegier-
tes Grundstück nicht mehr 
erfüllt. Für die Beurteilung der 
Steuerprivilegierung kommt der 
Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
über das bäuerliche Bodenrecht
(BGBB) zum Tragen. Dies ist
hauptsächlich dann der Fall,
wenn es sich um einzelne oder
zu einem landwirtschaftlichen
Gewerbe gehörende Grundstü-
cke handelt, die ausserhalb einer
Bauzone nach Art. 15 RPG liegen
und für welche die landwirt-
schaftliche Nutzung zulässig ist. 

Nicht von Steuer betroffene
Landwirte und Grundstücke 

Darüber hinaus gilt die An-
wendung des BGBB (somit auch
die besagte steuerliche Ausnah-
meregelung) für vier weitere,
spezifisch in Art. 2 Abs. 2 BGBB
genannte Fälle, nämlich:
� Grundstücke und Grund-
stücksteile mit landwirtschaftli-
chen Gebäuden und Anlagen,
einschliesslich angemessenem
Umschwung, die in einer Bauzo-
ne liegen und zu einem landwirt-
schaftlichen Gewerbe gehören;
� Waldgrundstücke, die zu ei-
nem landwirtschaftlichen Ge-
werbe gehören;
� Grundstücke, die teilweise in-
nerhalb einer Bauzone liegen,

solange sie nicht entsprechend
den Nutzungszonen aufgeteilt
sind;
� Grundstücke mit gemischter
Nutzung, die nicht in einen land-
wirtschaftlichen und einen
nichtlandwirtschaftlichen Teil
aufgeteilt sind.

In diesen Fällen wird es 
sehr kritisch mit der Steuer 

Ist das Grundstück eines Be-
triebs nicht mehr dem BGBB un-
terstellt oder wird es durch eine
Handlung aus dem BGBB entlas-
sen, ist Vorsicht geboten. Mit 
der Regelung, dass die Gewinne 
aus einem Verkauf oder der 
Überführung von Geschäftsver -
mögen neu vollständig über das
Einkommen zu versteuern wer-
den, wird eine Steuerplanung 
in folgenden Fällen unausweich-
lich: 
� Auftrennung von gemischten
Grundstücken in ihre Nutzungs-
zone;

� Abparzellieren des Wohnhau-
ses und die damit verbundene
Entlassung aus dem BGBB;
� Grundstücke, die teilweise in-
nerhalb einer Bauzone liegen,
solange sie nicht entsprechend
den Nutzungszonen aufgeteilt
sind;
� Landwirtschaftsbetriebe mit
Wohngebäuden in einer Bau -
zone, die den Gewerbestatus
verlieren.

Insbesondere bei der Über-
führung ins Privatvermögen be-
kommt der Verkehrswert eine
zentrale Rolle, da im Gegensatz
zu einem Verkauf der Wert ge-
schätzt werden muss und nicht
gegeben ist. Hier lohnt es sich,
mit einer eigenen Verkehrswert-
schätzung Einfluss zu nehmen. 

Was für die Bewertung
massgebend ist 

Handelt es sich, wie im vorlie-
genden Urteil, um ein vollum-
fänglich in der Bauzone gelege-

nes Grundstück, das nicht als 
betriebsnotwendig betrachtet
wird, erfolgt die Besteuerung
zum Verkehrswert. Massgebend
für die Bewertung von Bauland-
grundstücken ist jedoch die De-
finition in den kantonalen Steu-
ergesetzen und -verordnungen.

Ein Vermögenszuwachs hat
Folgen. Übersteigt das massge-
bende Vermögen 800 000 Fran-
ken muss mit Kürzungen und ab
einer Million Franken mit dem
Verlust der Direktzahlungen ge-
rechnet werden. Beim Einkom-
men lauten die Kennzahlen
270 000 Franken je Standardar-
beitskraft und  340 000 Franken
für Verheiratete. 

Martin Angehrn, SBV Treuhand
und Schätzungen

Mit Steuerplanung können die
Steuerfolgen vielfach reduziert
werden. Bei Fragen, Telefon 056
462 51 11, info@sbv-treuhand.ch
und www.sbv-treuhand.ch.

Hohe Steuern für Bauland
Bauland-Verkäufe / Das Bundesgerichtsurteil betreffend Gewinnbesteuerung aus

Landverkäufen sorgt für grosse Unruhe. Eine erste Zusammenstellung, wen es hart trifft.

Hier ist es zu spät zum Steuernsparen. Dieses Stück Land in Brugg, wo am vergangenen 18. Januar die Bauma-
schinen arbeiteten, ist definitiv nicht mehr dem bäuerlichen Bodenrecht unterstellt. (Bild Hans Rüssli)

martin.angehrn
Text-Box
Der entstehende Vermögens-zuwachs kann bei den Direkt-zahlungen zu Problemen führen. Übersteigt das massgebende Vermögen 800'000.- Franken muss mit Kürzungen und ab 1 Million Franken mit dem Verlust der Direktzahlungen gerechnet werden. Das massgebende Vermögen entspricht dem steuerbaren Vermögen vermindert um 270'000.- Franken je Standartarbeitskraft und um 340'000.- Franken für verheiratete Bewirtschafter.




